
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 24.10.2009 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/15 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Rat 05.11.2009 

 
 

 

Betreff: Bestellung von Vertretern für die Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes "Musikschule der Gemeinden Billerbeck, 

Coesfeld und Rosendahl" 
 

 

FB/Az.: I / 023.0, I / 062.31-9 
 

 

Produkt: 17/04.002 Musikschule und sonstige musikpädagogische 
Bildungsträger 

 

 

 

Bezug:  
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für den Zweckverband „Musikschule der Gemeinden Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl 
werden folgende Vertreter und deren Stellvertreter bestellt: 
 

Ordentliche Mitglieder:    Persönliche Stellvertreter: 
Bürgermeister Niehues, Franz-Josef  Allgemeiner Vertreter Gottheil, Erich 
Ratsmitglied N.N.     Ratsmitglied N.N. 
Ratsmitglied N.N.     Ratsmitglied N.N. 
Ratsmitglied N.N.     Ratsmitglied N.N. 
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Sachverhalt: 
 
Gemäß § 5 Ziffer 1. der Satzung für den Zweckverband „Musikschule der Gemeinden 
Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl“ in der gültigen Fassung vom 01. Januar 2006 ent-
sendet die Gemeinde Rosendahl vier Vertreter in die Verbandsversammlung. 
 
Aufgrund des § 113 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) entfällt von diesen vier Vertretern ein Sitz auf den Bürgermeister. 
Die verbleibenden drei Vertreter werden nach § 5 Ziffer 2 Satz 1 der Zweckverbandssat-
zung durch den Gemeinderat aus seiner Mitte oder aus den Dienstkräften des Ver-
bandsmitgliedes bestellt. Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ist ein Stellvertre-
ter für den Fall der Verhinderung zu bestellen. 
 
Die Bestellung der Vertreter der Gemeinde Rosendahl ist nach den Regelungen der Sat-
zung für den Zweckverband auf Ratsmitglieder beschränkt. 
 
In der vergangenen Wahlperiode waren bestellt: 
 

Ordentliche Mitglieder:    Persönliche Stellvertreter: 
Bürgermeister Niehues, Franz-Josef  Stellvertreter im Amt 
Schenk, Klaus      Haßler, Christa 
Isfort, Mechthild      Löchtefeld, Klaus 
Neumann, Michael     Everding, Clara 
 
Die drei Vertreter und deren Stellvertreter sind entweder durch einstimmigen Beschluss 
oder, sofern ein solcher nicht zustande kommt, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
in einem Wahlgang zu bestellen. 
 

Der Bürgermeister ist gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW stimmberechtigt.  
 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 

Fuchs 
Produktverantwortliche 

Gottheil 
Allgemeiner Vertreter 

Niehues 
Bürgermeister 
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